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1.  EINFÜHRUNG

Auch für die Steuererklärung 2025 sind wieder eine Vielzahl von 
steuerlichen Änderungen zu beachten. Erfreulicherweise gibt es 
in diesem Jahr jedoch keine rückwirkenden Änderungen, sodass 
eine gewisse Zeit bestand, um sich auf die Neuerungen einzustel-
len. Neben den gesetzlichen Änderungen gibt es auch wichtige 
Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung, die es bei der 
Anfertigung der Einkommensteuererklärung 2025 zu beachten 
gilt. Dieses Merkblatt zeigt die wesentlichsten gesetzlichen 
Änderungen, Neuerungen durch Verwaltungsanweisungen (BMF-
Schreiben) und aktuelle Urteile sowie anhängige Klageverfahren 
auf, die für die Erstellung der Einkommensteuererklärung 2025 
als auch bei der Prüfung des Einkommensteuerbescheides 2025 
wichtig sein können. Die dargestellten Änderungen sind dabei 
keineswegs als abschließender Katalog zu verstehen, sondern 
stellen lediglich die praxisrelevantesten Neuerungen vor.

2.  ALLGEMEINES

2.1  Abgabefristen für die Einkommensteuererklärung 2025
Steuerpflichtige, die abgabepflichtig und nicht steuerlich bera
ten sind, müssen die Einkommensteuererklärung 2025 bis zum 
31.07.2026 eingereicht haben, § 149 Abs. 2 und 3 AO. Steuer-
pflichtige, die steuerlich beraten sind, sollten die Einkommen
steuererklärung 2025 bis spätestens zum 01.03.2027 einge-
reicht haben, wollen sie keinen Verspätungszuschlag riskieren 
(mindestens 25 € je angefangenen Monat der Verspätung). Die 
Verzinsung für den VZ 2025 beginnt am 01.04.2027 und damit 
nur einen Monat nach dem Ende der Frist für die fristgerechte 
Einreichung der Einkommensteuererklärung 2025. Der Zinssatz 
beträgt aktuell 0,15 % pro Monat, § 238 Abs. 1a AO. Dies sollte 
im Hinblick auf den Zeitpunkt der Abgabe der Einkommensteuer
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